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17.420 n Pa. Iv. Bigler. Für ein leistungsfähiges und wettbewerbsförderndes 
öffentliches Telefonverzeichnis

Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen vom 11. Februar 2019

Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 11. Februar 2019 die von Nationalrat Bigler am 17. März 
2017 eingereichte parlamentarische Initiative ein zweites Mal vorgeprüft, nachdem ihre 
Schwesterkommission am 26. Oktober 2018 ihrem Entscheid vom 12. Februar 2018 auf Folgegeben 
nicht zugestimmt hatte.

Die Initiative verlangt, dass das Fernmeldegesetz dahingehend geändert wird, dass fürs öffentliche 
Telefonverzeichnis Mindestinhalte definiert werden, die ein autonomes und leistungsfähiges 
Funktionieren ermöglichen.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt ohne Gegenantrag, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu 
geben.

Berichterstattung: Kategorie V

Im Namen der Kommission
Die Präsidentin:

Edith Graf-Litscher
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1 Text und Begründung

1.1 Text

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 107 des Parlamentsgesetzes 
reiche ich folgende parlamentarische Initiative ein:
Das Bundesgesetz vom 30. April 1997 betreffend die Fernmeldedienste (FMG; RS 784.10) wird wie 
folgt geändert:
Art. 12d Abs. 2 zweiter Satz
Der Mindestinhalt muss ein autonomes und leistungsfähiges Funktionieren des öffentlichen 
Telefonverzeichnisses ermöglichen. Er umfasst insbesondere Adressierungselemente, die Identität 
aller Abonnenten, einschliesslich der gemeinsamen Benutzer eines gemeinschaftlichen 
Anschlusses, ihre Kontaktadresse, einschliesslich der elektronischen Adresse, und eine Rubrik, die 
erlaubt, den Abonnenten oder den gemeinsamen Benutzer nach seiner Tätigkeit aufzufinden.
Art. 12d Abs. 3
Die Eintragung des Mindestinhalts in das Telefonverzeichnis ist für den Abonnenten und die fünf 
ersten gemeinsamen Nutzer eines gleichen Adressierungselements kostenlos.

1.2 Begründung

Das öffentliche Telefonverzeichnis gehört zu den in der Grundversorgung enthaltenen Diensten (Art. 
16 FMG). Das öffentliche Telefonverzeichnis stellt ein grundlegendes Instrument der Kommunikation 
dar, das den Bürgern und den Unternehmen unseres Landes ermöglichen muss, gesuchte 
Gesprächspartner oder Dienste schnell zu finden. Es ist deshalb wesentlich, dass es die Identität 
aller Abonnenten und ihre Kontaktadressen entsprechend der technologischen Entwicklung 
(beispielsweise die elektronische Adresse) aufführt und erlaubt, sowohl einen bestimmten 
Abonnenten wie auch eine bestimmte Dienstleistung mittels allgemeiner Suchkriterien (Rubriken) zu 
erhalten. Eine solche Funktionsweise entspricht den grundlegenden Standards, die von der 
Internationalen Fernmeldeunion empfohlen werden. Es handelt sich in dieser Hinsicht um 
Mindestangaben, deren Eintragung kostenlos sein muss, um zu gewährleisten, dass das öffentliche 
Telefonverzeichnis so vollständig wie möglich ist und seinen Zweck tatsächlich erfüllt.
Dieser Aspekt ist auch entscheidend, um auf dem Markt der Anbieter von Telefonverzeichnissen 
Wettbewerb zu ermöglichen, da die fehlende Verfügbarkeit dieser Mindestangaben jeden neuen 
Wettbewerber daran hindert, auf diesem Markt eine Dienstleistung anzubieten, die den 
grundlegenden Erwartungen der Benutzer entspricht.
Eine garantierte Verfügbarkeit dieser Mindestangaben stellt die Bedingung sine qua non für jeden 
neuen Wettbewerber dar, um in den Markt für Telefonverzeichnisse einzutreten. Dieser wird zurzeit 
durch den Quasi-Monopolisten Swisscom Directories mit seinen Verzeichnissen local.ch und 
search.ch beherrscht, der aufgrund des fehlenden Wettbewerbs auf diesem Markt eine Preispolitik 
bei seinen Dienstleistungen anwendet, die von einer zunehmenden Zahl von KMU und 
Privatpersonen als missbräuchlich angesehen wird, und vom Preisüberwacher seit Langem 
angeprangert wird.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern Swisscom den öffentlichen Auftrag, der ihr übertragen 
wurde, missbraucht, indem das Unternehmen eine Bezahlung für bestimmte Leistungen verlangt, die 
eigentlich im Hinblick auf das Fortbestehen des öffentlichen Telefonverzeichnisses für die 
Abonnenten aufgrund der finanziellen Kompensation, die dem Inhaber der 
Grundversorgungskonzession zugestanden wird, kostenlos sein müssten. Ein Arzt zum Beispiel, der 
einen Anschluss gemeinsam mit einem anderen Arzt nutzt (Gemeinschaftspraxis), muss heute dafür 
bezahlen, dass er in das öffentliche Telefonverzeichnis aufgenommen wird.
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Die vorgeschlagene Gesetzesänderung sieht insbesondere die Wiedereinführung der Rubrik vor, die 
2015 unverständlicherweise von Artikel 11 FDV entfernt wurde, sowie die Vollständigkeit der 
Benutzer von jedem Adressierungselement. Sie zielt nicht nur darauf ab, bestimmte Missbräuche zu 
beenden, indem die Kostenfreiheit der Eintragung der Mindestinhalte bekräftigt wird, sondern auch 
darauf, die Grundbedingungen für die Entstehung konkurrierender Angebote auf dem Markt der 
Telefonverzeichnisse zu schaffen.

2 Stand der Vorprüfung

An ihrer Sitzung vom 12. Februar 2018 hat die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des 
Nationalrates die vorliegende parlamentarische Initiative im Rahmen der Beratung der Revision des 
Fernmeldegesetzes (17.058) ein erstes Mal vorgeprüft und ihr mit 17 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung 
Folge gegeben. Denselben Entscheid traf die Kommission auch für drei weitere parlamentarische 
Initiativen zum Fernmeldewesen (17.457, 16.491, 16.490), welche gemeinsam mit der Initiative von 
Nationalrat Bigler diskutiert worden waren. Die Kommission unterstützte die Stossrichtung aller vier 
Initiativen, war aber der Meinung, dass sie in der zweiten Phase in die Revision des 
Fernmeldegesetzes integriert werden sollten.
Am 26. Oktober 2018 hat die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates diesen
Entscheid einstimmig abgelehnt. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass die Anliegen der 
Initiativen in die Revision des Fernmeldegesetzes aufgenommen werden sollten, ohne dass das 
Parlament eine parallele Gesetzgebung im Fernmeldebereich angeht.

3 Erwägungen der Kommission

Da ihre Schwesterkommission ihrem ersten Entscheid nicht zugestimmt hatte, hatte sich die 
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates ein Jahr nach der ersten Beratung 
ein zweites Mal mit der vorliegenden parlamentarischen Initiative zu befassen. Die Kommission 
verweist auf die Revision des Fernmeldegesetzes (17.058), welche in den Artikeln 12d und 21 
Bestimmungen zum öffentlichen Telefonbuch enthält. Die Beschlüsse zu diesen beiden Artikeln 
ermöglichen einen massvollen Wettbewerb zwischen den Anbieterinnen von Verzeichnisdiensten, 
ohne die Geschäftsbasis von Schweizer Anbieterinnen zu gefährden. Die Kommission ist der 
Ansicht, dass die Anliegen der Initiative damit in der Revision des Fernmeldegesetzes bis zu einem 
sinnvollen Grad aufgenommen sind, und beantragt ihrem Rat ohne Gegenantrag, der Initiative keine 
Folge zu geben.
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